
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/12/16 91/15/0051
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1991

Index

22/02 Zivilprozessordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs4;

BAO §96;

ZPO §292;

Rechtssatz

Für die Ausfertigung von Behördenerledigungen nennt die zivilprozessuale Literatur als Beispiel für die dafür

aufgestellten Formvorschriften § 18 Abs 4 AVG

(Hinweis Fasching, Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen III, 365 Anm 7 zu § 292 ZPO) und betont in diesem

Zusammenhang ausdrücklich die Notwendigkeit der Unterfertigung der Urkunde (Hinweis Fasching, aaO, 366 Abs 1).
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